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TAGESORDNUNG 

 
Öffentliche Sitzung 

 
  Bürgersprechzeit 
  

12. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung; 

  

13. Feuerwehrwesen; Bestätigung des neu gewählten weiteren stellvertretenden Feuer-
wehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Creußen; 

  

14. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung allgemeines Wohngebiet "KAPELLENBERG"; Abwägung der Stellung-
nahmen im Zuge §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 und 4a Abs. 3 BauGB; Fassung Satzungsbe-
schluss; 

  

15. Bauantrag wegen Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage, Grund-
stück Fl.Nr. 64/6 und 64/7, Gemarkung Gottsfeld - hier: vom LRA benötigte zusätzli-
che Befreiungen; 

  

16. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
  

 
Nichtöffentliche Sitzung 
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Erster Bürgermeister Martin Dannhäußer eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des Stadtrates 
Creußen, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung des Stadtrates 
Creußen fest. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

Bürgersprechzeit  

 
./. 
 
  
 
12. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der 

letzten nichtöffentlichen Sitzung; 
 

• Erster Bürgermeister Dannhäußer gratuliert im Namen der Stadt Creußen und im 
Namen des Stadtrates dem 2. Bürgermeister Raimund Nols zum 70. Geburtstag. 

• Erster Bürgermeister Dannhäußer teilt mit, dass am 04.03.2023 die Jahreshauptver-
sammlung der Feuerwehr Bühl und am 10.03.2023 die Jahreshauptversammlung der 
Feuerwehr Tiefenthal stattfindet. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr.  

• Erster Bürgermeister Dannhäußer teilt mit, dass am 21.03.2023 ab 18.30 Uhr im Bür-
gerhaus Pottenstein eine gemeinsame Stadtratssitzung mit den anderen Stadt- und 
Gemeinderäten des WB A 9 im Bürgerhaus in Pottenstein stattfindet. Näheres wird 
noch bekannt gegeben. Die Stadträte werden gebeten, sich den Termin vorzumer-
ken. Das Regionalbudget für die Unterstützung kommunaler Projekte wird auch 2024 
und 2025 weiter vergeben. Es können entsprechende Bewerbungen erfolgen. 

• Erster Bürgermeister Dannhäußer teilt mit, dass die Ausschüttung aus der Bürger-
stiftung im Jahr 2023 in Höhe von 2.216,89 € erfolgen kann. Der Stadtrat hat in seiner 
Sitzung vom 23.01.2023 die Ausschüttung wie folgt beschlossen: 
TC Creußen 400 € 
SV Lindenhardt 800 € 
Zuschuss zur Gestaltung des Spielplatzes Moosäcker 500 € 
Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen Fahrtkosten für den Mikarbus zur 
Skaterbahn nach Bayreuth 400 €. 

• Erster Bürgermeister Dannhäußer weist auf eine Ausstellung der VHS vom 13.03.-
30.03.2023 im Rathaus hin. Das Thema ist „Architektouren 2022“.  

• Erster Bürgermeister Dannhäußer teilt mit, dass der Ostermarkt der VHS Creußen 
am 11. und 12.03.2023 in der Mehrzweckhalle stattfindet. Die Marktzeiten sind je-
weils 10 – 17 Uhr.  

• Erster Bürgermeister Dannhäußer informiert über das „main fluss film fest“. Entlang 
des Mains von der Quelle bis zur Mündung finden viele Veranstaltungen statt. Aus-
stellungen, Konzerte, Wanderungen, Kinderfeste und das „Main FlussFilmFest“ sind 
eine Auswahl der zahlreichen Veranstaltungen entlang des Mains. Nähere Informa-
tionen werden noch bekannt gegeben. Besonders wird auf den Kino-Festauftakt am 
14.03.2023 von 16.30 – 21.00 Uhr mit dem Hauptfilm “River“ im Cineplex – mit Kurz-
filmen und Diskussionen im „franz und gloria“ hingewiesen. Auch die Müllsammelak-
tionen sind Teil dieses Projektes.  

• Erster Bürgermeister Dannhäußer informiert, dass am 09.07.2023 begleitend zum 
Töpfermarkt am Zimmerplatz eine Aufführung des Marionettentheaters Operla statt-
findet. Ab 16.00 Uhr wird die Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“ aufgeführt. 
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• Erster Bürgermeister Dannhäußer gibt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grü-
nen vom 08.02.2023 zum Thema „Städtisches Förderprogramm zur Bezuschussung 
von Balkon-Solaranlagen“ bekannt. Das Thema wird in der Finanzausschusssitzung 
beraten. 

• Erster Bürgermeister Dannhäußer gibt den Antrag der FF Haidhof zur Umsetzung 
eines Anbaus an Feuerwehrhaus Haidhof bekannt. Es geht um den Anbau eines 
Schwarz-Weiss-Bereiches für Frauen und eine Überdachung am Eingang.  

 
 
13. Feuerwehrwesen; Bestätigung des neu gewählten weiteren stellvertretenden 

Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Creußen; 
 

Beschluss: 
 
Der Sachvortrag der Verwaltungsgemeinschaft Creußen wird zur Kenntnis genommen. Ge-
mäß Art. 8 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Abs. 5 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) wird Herr 
Daniel Bauer, Lindenweg 1, 95473 Creußen, zum weiteren stellvertretenden Feuerwehr-
kommandanten bestellt. Herr Daniel Bauer hat den notwendigen Lehrgang „Leiter einer Feu-
erwehr“ innerhalb eines Jahres zu besuchen.   
 
Ja 16  Nein 0   
 
14. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit in-

tegrierter Grünordnung allgemeines Wohngebiet "KAPELLENBERG"; Abwä-
gung der Stellungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 und 4a Abs. 3 BauGB; 
Fassung Satzungsbeschluss; 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 
03.02.2023 und vom Inhalt der durch das Ingenieurbüro RENNER + HARTMANN CON-
SULT GmbH, Amberg, vorgelegten Abwägungsvorschläge vom 02.02.2023. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
nach Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Creußen vom 
02.12.2022, Ausgabe 24, in der Zeit vom 12.12.2022 bis einschließlich 13.01.2023 durch-
geführt wurde. Den Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange wurde erneut mit E-Mail vom 08.12.2022 Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Bau-
leitplanung bis zum 13.01.2023 gegeben (§ 4 Abs. 2 BauGB). 
 

A.  Abwägung Stellungnahmen Beteiligung der Nachbargemeinden, Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 und 4a Abs. 3 BauGB) 

 

A 1. Von folgenden Nachbargemeinden und Trägern öffentlicher Belange wurde 
keine Stellungnahme abgegeben: 

 

- Landesamt für Denkmalpflege, München. 
- Gemeinde Emtmannsberg. 
- Gemeinde Prebitz. 
- Markt Schnabelwaid. 
- Gemeinde Haag. 
- Gemeinde Hummeltal. 
- Stadt Pegnitz. 
- Deutsche Telekom AG, Bayreuth. 
- PLEdoc GmbH, Essen. 
- Bund Naturschutz Creußen. 
- Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen. 
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- Verein Naturpark Fränkische Schweiz- Frankenjura, Pottenstein. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 2. Folgende Nachbargemeinden, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange haben Stellungnahmen abgegeben. Die Stellungnahmen dienen der 
Kenntnisnahme – eine Änderung der Planung bzw. der Texte ist nicht veranlasst: 

 
01 Stellungnahme Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost, Hof, vom 18.01.2023; 
  

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die vorliegende Planung keine Ein 
 

02 Stellungnahme Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr Referat Infra I 3, Bonn, vom 09.12.2022; 
 

Hiermit erhalte ich die bereits abgegebene Stellungnahme vom 09.12.2021 (K-VI-
1009-21-BBP) zu o. g. Beteiligung aufrecht. 

 

Stellungnahme vom 09.12.2021 
Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer 
gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundes-
wehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

 

03 Stellungnahme Stadt Bayreuth vom 15.12.2022; 
 

Keine Äußerung. 
 

04 Stellungnahme Gemeinde Speichersdorf vom 19.12.2022; 
 

Keine Äußerung/keine Einwendungen. 
 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Eingang der Stellungnahmen 01 
bis 04. Es bestehen keine Einwände. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den 
Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

A 3. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben zu berück-
sichtigende Stellungnahmen abgegeben:  
 

05 Stellungnahme Regierung von Oberfranken vom 24.01.2023; 
  

Sachgebiet 24 
 

[…] 

 
[…] 
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Stellungnahme Sachgebiet 24 vom 22.02.2021 
 

 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 24: 
Es wird auf die Stellungnahme vom 22.02.2021 verwiesen, die mit Beschluss des 
Stadtrates Creußen vom 05.07.2021 behandelt wurde. Demnach ist die überplante 
Fläche, für die (Stand 05.07.2021) 85 Kauf-Interessenten angefragt haben, im Flä-
chennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche dargestellt. Diese gehört aus Sicht der 
Stadt Creußen in die Kategorie „Bestehende Flächenpotenziale in der planenden Ge-
meinde“ und „die vorrangig gegenüber neuen Flächen zu nutzen sind“.  
 

Vorgaben der Landes- und Regionalplanung (unter Beachtung der Anwendungshilfe 
zur Bedarfsprüfung vom 07.01.2020 - dort auf Seite 3): „Folgende Flächen sind hierbei 
gemeindeweit einzubeziehen, sofern dort die beabsichtigte Nutzung zulässig wäre:  
• Im Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Bebauungsplan besteht“.  
 

Zusammen mit der immer noch bestehenden Nachfrage gilt somit: Der Bedarf ist nach-
weislich vorhanden, und die Lage der geplanten Bebauung entspricht den Vorgaben 
der Landes- und Regionalplanung. Ziele der Landes- und Regionalplanung, die eine 
Anpassung nach § 1 Abs. 4 BauGB erfordern, sind nicht betroffen.  
Es erfolgen keine Einwände der höheren Landesplanungsbehörde, die nebenste-
hende Stellungnahme sind Hinweise aus baurechtlicher Sicht des SG 32 Regierung 
der Oberpfalz. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 24, Pult- und Tonnendach sind im Vorentwurf nicht zu-
lässig: 
Der Stadtrat beschließt, um die Nutzung der Sonnenenergie nicht zu erschweren, zu 
den Dachformen folgende Änderung der Festsetzungen vor:  Pultdächer sind ebenfalls 
zulässig. Mit Ausnahme der Bauform Tonnendach sind alle Dachformen zulässig. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 24: 
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Die Anlage von Zisternen ist bei 1.12 festgesetzt. Weitere Ansätze können im Zuge 
der Erschließungsplanung behandelt werden. „… Die Nutzung klimaschonender Ener-
giearten (Sonnenenergie …) wird dringend empfohlen …“ (siehe bei Hinweise 
Kap. 2.9) und ist zurzeit auch wirtschaftlich besonders attraktiv, so dass diese berück-
sichtigt werden, wenn der Finanzrahmen der Bauwilligen dies zulässt 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 24: 
Die überplante Fläche ist im rechtswirksamen FNP bereits als Wohnbaufläche darge-
stellt. Seit 2018 hat die Stadt Creußen ein Flächenmanagement, das ISEK und den 
jährlichen Vitalitätscheck um Baulücken usw. zu schließen. 40 Baulücken sind seitdem 
verkauft worden (siehe Textteil Kap. 3.5). 
 

[…] 

 

 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Bedarf: 
Bedenken aus baurechtlicher Sicht werden „zurückgestellt“. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Trinkwasserversor-
gung: 
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Bei der Erschließungsplanung ist ein Ringschluss an die vorhandene Fernleitung des 
Wasserzweckverbandes „Creußener Gruppe“ vorgesehen. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Löschwasserversor-
gung: 
Die Aussagen unter Ziff. 2.9 sind der Stellungnahme des Landratsamtes Bayreuth, 
Kreisbrandrat (Brandschutz), vom 31.01.2022 entnommen. Falls dies erforderlich wird, 
sind im Zuge der Erschließungsplanung notwendige zusätzliche Löschwasserbehälter 
vor Ort vorzusehen. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Wasserversorgungs-
leitungen: 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der „Creußener Gruppe“ wurde im Zuge 
des Verfahrens beteiligt. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Lärmimmissionen: 
Der FB 45 „Immissionsschutz“, Landratsamt Bayreuth, wurde im Rahmendes Verfah-
rens beteiligt. Von Seiten der weiteren Fachstelle wurden keine Bedenken im Rahmen 
der erneuten Beteiligung vorgetragen. Eine Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes, 
u. a. zum Lärmschutzwall liegt vor. Abstimmungen sind erfolgt. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Stromleitungen: 
Die 20-KV-Freileitung soll durch eine Erdverkabelung entlang der Staatsstraße ersetzt 
werden, der Schutzbereich muss aber bis zur Verkabelung auch während der Bauzeit 
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berücksichtigt werden. Hinweise der Bayernwerk AG zur 20-KV-Leitung sowie zur 110-
kV-Leitung sind im Textteil unter Ziff. 2.6 enthalten. Abstimmungen mit dem Bayern-
werk, etwa zur in der Schutzzone zulässigen Höhe eines Lärmschutzwalls, sind erfolgt.  
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Dachformen, Dach-
eindeckungen: 
Die Hinweise sind zu beachten. Um den Planungswillen des Stadtrats zu verdeutli-
chen, wird die missverständliche Formulierung der Festsetzung bei 1.5.1 geändert zu:  
„Mit Ausnahme der Dachform Tonnendach sind alle Dachformen mit einer Dachnei-
gung bis maximal 45° zulässig.“ (zuvor: „Mit Ausnahme der Dachform Tonnendach 
sind alle Dachformen mit einer Dachneigung von mindestens 7° bis maximal 45° zu-
lässig. Bei Garagen sind zusätzlich Flachdächer zulässig (…)“); siehe auch Textteil, 
Ziff. 1.5.1. Eine Beschränkung auf einzelne Bautypen (mit genauen Festlegungen in 
Systemschnitten) ist vom Stadtrat nicht gewollt. Es sollen auch zukunftsweisende neue 
Bauformen und Bautypen mit neuen Ansätzen zur Nutzung regenerativer Energien 
möglich sein. 
 

 
Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Einfriedungen: 
Die Festsetzungen zu Einfriedungen unter Ziff. 1.13 dienen dem Ortsbild und sollen 
Nachbarschaftsstreitigkeiten vorbeugen. Die Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben 
obliegt der Stadt Creußen. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Ausgleichsmaßnah-
men: 
Die Hinweise sind zu beachten. Bei der Zuordnung auf dem Bebauungsplan werden 
die Flurnummern sowie die Flächengröße der externen Ausgleichsflächen angegeben. 
Die genaue Lage der externen Ausgleichsflächen ist auf dem Plan „Externe Aus-
gleichsflächen“ dargestellt. 
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Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Abwägung: 
Die Stellungnahmen der Fachstellen wurden berücksichtigt und soweit möglich und 
sinnvoll im Text und Plan (z. B. Lage der Trafostation, Lärmschutzwall…) ergänzt. 
 

 
 
Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, umweltrelevante Stel-
lungnahmen: 
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB sind die auszulegenden Unterlagen auch zusätzlich in das 
Internet einzustellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu 
machen. Für die Einstellung in das Gemeinde-Internet genügt es, wenn die Unterlagen 
für die Öffentlichkeit auffindbar und abrufbar sind. Nachdem das zentrale Landesportal 
für die Bauleitung aus technischen Gründen nicht funktioniert, werden die auszulegen-
den Unterlagen ohnehin in das Gemeinde-Internet eingestellt (Kommentar Baum-
gartner/Jäde/Kupfahl zu §§ 3 Abs. 2 und 4a Abs. 4 BauGB -Internet-Auslegung und 
elektronische Beteiligung-). Eine Wiederholung der Auslegung ist daher nicht notwen-
dig.“ 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, zentrales Landespor-
tal für die Bauleitplanung: 
Dies wurde nochmals geprüft. Bei Verwendung des Portals wird man automatisch auf 
die Homepage der Gemeinde weitergeleitet. Die Rubrik beinhaltet nicht die in der Auf-
stellung befindlichen Bauleitpläne.  Das technische Problem muss seitens des Portal-
betreibers gelöst werden. Beim Aufstellungsverfahren werden daher die Bauleitpläne 
und die auszulegenden Unterlagen in das Gemeinde-Internet eingestellt.“ 
 

 
 
Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Vorschlag für das wei-
tere Vorgehen: 
Die Hinweise sind zu beachten. 
 

 
 

Sachstand zu 05, Sachgebiet 32, baurechtliche Stellungnahme, Vorlage der Planung: 
Die Hinweise sind zu beachten. 
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Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise und Einwände werden zur Kenntnis genommen. Die For-
mulierung zu den Dachformen wird angepasst. Der Bebauungsplan ist aus dem rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt, die Ziele der Landes- und Regionalpla-
nung als nicht der Abwägung unterliegende Vorgaben für die Bauleitplanung stehen 
somit der Planung nicht entgegen. Ein Konflikt der Einwendungen zu den Themen 
Flächensparen, Bedarfsnachweis, festgesetzte Dachformen, Regenwassernutzung, 
zukunftsweisende Energieversorgung, Photovoltaikanlagen, ökologische Bauweisen 
mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt vor: 

• In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als der Belang Flächenschutz / Erhalt 
landwirtschaftlicher Flächen, sowie als die verbleibenden Beeinträchtigungen der 
Belange Orts- und Landschaftsbild, Naturschutz; 

• Es werden die Belange des Klimaschutzes (Ausrichtung der Dächer) höher gewich-
tet als die verbleibenden Beeinträchtigungen der Belange Orts- und Landschaftsbild 
(Dachformen …); 

 

Weitere Konflikte der Baurechtlichen Stellungnahme mit der Bauleitplanung bzw. den 
Festsetzungen des Bebauungsplans liegen vor: 
Wie im Sachstand aufgelistet, wird der Argumentation bezüglich Trinkwasserversor-
gung, Löschwasserversorgung, Wasserversorgungsleitungen, Lärmimmissionen, 
Starkstromleitungen, Einfriedungen, Ausgleichsmaßnahmen, Baurechtliche Stellung-
nahme, Abwägung, Umweltrelevante Stellungnahmen nicht gefolgt, beziehungsweise 
legt der Stellungnehmende nicht alle vorhandenen Information, wie im Textteil und den 
Festsetzungen behandelt, zugrunde.   

 

Ja 16 Nein 0 
 

06 Stellungnahme Landratsamt Bayreuth vom 03.01.2023; 
 

 
Sachstand zu 06, Nr. 1. Baurecht: 
Es bestehen grundsätzlich keine Einwendungen. Hinsichtlich der Vorgaben und Infor-
mationen nach Abschluss des Verfahrens wird auf die Stellungnahme vom 31.01.2022 
verwiesen. 
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Sachstand zu 06, Nr. 2. Sonstiges: 
Von Seiten der weiteren Fachstellen wurden grundsätzlich keine Einwendungen vor-
getragen. Die Stellungnahme des Kreisbrandrates vom 31.01.2022 ist weiterhin gültig. 
Eingriffsbilanzierung und Planung der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 
wurden im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

Ab dem vorliegenden geänderten Entwurf wird zur Ermittlung des Kompensationsbe-
darfs sowie der Kompensationsflächen ein Verfahren angelehnt an den Bayerischen 
Leitfaden zur Eingriffsplanung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“ - Fortschreibung vom Dez. 2021 – gewählt. 

 

Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, Kreisbrandrat, vom 03.01.2023, Verweis auf 
die Stellungnahme vom 31.01.2022; 

 

 
 

Sachstand zu 06, Nr. 2. Sonstiges, hier Stellungnahme Kreisbrandrat vom 31.01.2022: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten, betreffen aber, soweit 
nicht schon berücksichtigt, nicht die Bauleitplanung sondern weitere Planungen (Er-
schließungsplanung…). 
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Sachstand zu 06, Nr. 2. Sonstiges, hier Stellungnahme Kreisbrandrat vom 31.01.2022: 
Wendehammer sind im Baugebiet nicht vorgesehen, die kurze Stichstraße ist als aus-
reichend breite verlängerte Einfahrt zu behandeln. Gegebenenfalls sind Verkehrsbe-
schränkungen zu verfügen. Die Vorgaben und Hinweise werden bei den textlichen 
Hinweisen ergänzt, um eine Übernahme in Folgeplanungen zu erleichtern. Im Zuge 
weiterer Planungen (Erschließungsplanung …), bzw. bei Erfordernis im Zuge der Bau-
eingabeplanung (wenn die Löschwassermenge über den Grundschutz hinausgehen 
sollte) ist die Löschwasserversorgung durch zusätzliche Maßnahmen sicherzustellen 
(z.B. durch unterirdische Löschwasserbehälter). Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplanes liegt nicht vor. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten und werden soweit möglich 
und sinnvoll berücksichtigt (siehe hierzu auch den Sachstand). Der Immissionsschutz 
wird nach Vorgaben des Gutachtens bei den Hinweisen und Festsetzungen berück-
sichtigt. 
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans ver-
bleibt und liegt insofern vor: 

• Der Bebauungsplan ist aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) ent-
wickelt, eine Änderung hier nicht erforderlich. 

• Der Ausbau der Staatsstraße (konkrete Planung) wird mit den zuständigen Stellen 
im Zuge der Erschließungsplanung abgestimmt und vertraglich geregelt, für den 
Bebauungsplan reicht die grundsätzliche Zustimmung dieser Stellen unter Vorgabe 
der weiteren Abstimmung. 

• Die gedankliche Schnur zwischen Plan- und Textteil ist in der vorliegenden Bauleit-
planung gegeben. 

• Der Bedarf ist ausreichend begründet und nachgewiesen. 

• Hinweise auf angrenzende Planung sind sinnvoll, wo möglich wird diese anste-
hende Planung auch bei den Festsetzungen (Lage der Verkehrsflächen im Gel-
tungsbereich usw.) berücksichtigt. 

• Die Vorgaben unter anderem zu den baulichen Anlagen (Dachformen, Geschosse 
… Gebietseinteilung) sind ausreichend, auch zum Schutz des Orts- und Land-
schaftsbildes. 

• Gehwege, weitere Verkehrsflächen, Verkehrsgrün, die Gestaltung von Grünflächen 
sind in späteren Planungen zu differenzieren, im Bebauungs- und Grünordnungs-
plan wird hierfür nur der Bereich festgesetzt. 

In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohnbe-
dürfnisse, beziehungsweise die Eigentumsrechte der Bevölkerung, sowie eine Bauge-
staltung, die den neuen Erfordernissen des Klimaschutzes entspricht, höher gewichtet 
als der Belang Flächenschutz / Erhalt landwirtschaftlicher Flächen oder die 
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Durchsetzung städtebaulicher Ziele (wie etwa einheitliche Haus- und Dachformen für 
das Baugebiet). Die Eingriffsbilanzierung und Planung der Ausgleichs- und Kompen-
sationsmaßnahmen wurden im Vorfeld intensiv mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. Ein Ausgleich nach den gesetzlichen Vorgaben erfolgt, so dass hier kein 
Konflikt vorliegt. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

07 Stellungnahme Kreisheimatpfleger vom 05.01.2023; 
 

 
 

 

 
 

Sachstand zur Nr. 07: 
Die negative Abwägung der vorgebrachten Inhalte der Stellungnahme vom 21.01.2022 
wird bedauert. Die Stellungnahme vom 21.01.2022 wird beibehalten. Die Stellung-
nahme vom 21.01.2022 wurde mit Beschluss vom 21.02.2022 im Stadtrat behandelt. 
Eine Beschränkung auf einzelne Bautypen (mit genauen Festlegungen in System-
schnitten) ist vom Stadtrat nicht gewollt. Es sollen auch zukunftsweisende neue Bau-
formen und Bautypen mit neuen Ansätzen zur Nutzung regenerativer Energien grund-
sätzlich möglich sein. Festgesetzte Straßenbäume stehen oft genau dort wo ein Kanal 
oder eine andere Leitung geplant werden muss. Öffentliche Parkflächen und Verkehrs-
begleitgrün im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sollen nicht festgesetzt wer-
den, sondern im Zuge der Erschließungsplanung mit dem Stadtrat abgestimmt wer-
den. Hierbei sind die genannten Belange zu berücksichtigen. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und werden - soweit dem nichts entge-
gensteht – berücksichtigt.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
vor / verbleibt bei folgenden Punkten: 

• Die Vorgaben unter anderem zu den baulichen Anlagen (Dachformen, Dachnei-
gung, Höhenbeschränkungen …) sind ausreichend, auch zum Schutz des Orts- und 
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Landschaftsbildes. Eine Beschränkung auf einzelne Dachformen und Bautypen (mit 
genauen Festlegungen in Systemschnitten) erfolgt nicht. 

• Öffentliche Parkflächen, Verkehrsbegleitgrün und Bäume im öffentlichen Bereich 
sind im Zuge anschließender Planungen (Erschließungsplanung, Grünplanung) 
ausreichend zu berücksichtigen, aber nicht im Zuge der Bauleitplanung im Detail zu 
planen. 

In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohnbe-
dürfnisse, beziehungsweise die Eigentumsrechte der Bevölkerung, sowie eine Bauge-
staltung, die den neuen Erfordernissen des Klimaschutzes entspricht, höher gewichtet 
als der Belang „einheitliches Ortsbild“ und die Durchsetzung städtebaulicher Ziele, wie 
etwa die Festsetzung einheitlicher Dachformen für das Baugebiet. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

08 Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-
Münchberg vom 09.01.2023; 
 

 

 

 

 
 

Sachstand zu 08: 
Die Stellungnahmen vom 22.02.2021 und 31.05.2022 werden aufrechterhalten. 
 

Stellungnahme vom 31.05.2022, auf die Bezug genommen wird. 
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Sachstand zu 08, 1. Waldrechtliche Belange: 
Der Rodung des Waldes nördlich der Staatsstraße St 2120 wird zugestimmt. 
 

 

 
 

Sachstand zu. 08, 2. Forstfachliche Einschätzung: 
Die Hinweise sind zu beachten. Im Bebauungsplan wird eine „Anbauverbotszone 
Baumfallbereich mit einer Breite von mind. 25 m festgesetzt. 
 

Stellungnahme vom 22.02.2021, auf die Bezug genommen wird. 
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Sachstand zu 08: 
Die Stellungnahme vom 22.02.2021 (04.03.2021) wurde mit Beschluss vom 
05.07.2021 im Stadtrat behandelt. Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein 
Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans verbleibt 
insofern:  
In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohnbe-
dürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als der Belang Flächenschutz / Erhalt land-
wirtschaftlicher Flächen. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. 
den Festsetzungen des Bebauungsplans verbleibt insofern: 
In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohnbe-
dürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als der Belang Flächenschutz / Erhalt land-
wirtschaftlicher Flächen. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

09 Stellungnahme Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayreuth 
vom 29.12.2022; 
 

 

 
Stellungnahme vom 17.12.2021, auf die Bezug genommen wird. 
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Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten. Ein 
Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

10 Stellungnahme Staatliches Bauamt Bayreuth vom 28.12.2022; 
 

 
 

Sachstand zu 10, Ziff. 2.4, 1.: 
Der Textteil des geänderten Entwurfs vom 21.11.2022 beinhaltet bereits folgende 
Textpassage (Ziff. 2.3, Seite 12): 
„Bei später erforderlichen Umbaumaßnahmen im Zuge der Elektrifizierung verpflichtet 
sich die Stadt Creußen die zusätzlichen Kosten zu tragen, welche durch den erforder-
lichen, teilweisen Rückbau des Lärmschutzwalls verursacht werden“. 
Diese Textpassage wird ersetzt durch den vorgeschlagenen Text: 
„Bei einer künftigen Baumaßnahme im Bereich des Lärmschutzwalls durch den Bau-
lastträger der Staatsstraße o. der Bahnlinie, ist der Lärmschutzwall je nach Erfordernis 
der künftigen Maßnahme Um- o. rückzubauen; die Kosten hierfür trägt die Stadt Creu-
ßen“. 
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Sachstand zu 10, Ziff. 2.5, 1.: 
Der Hinweis ist bereits im Textteil des geänderten Entwurfs vom 21.11.2022 enthalten 
(Ziff. 2.3, Seite 12): 
„Ein Entschädigungsanspruch gegen Baulastträger von Straßen wegen Lärm und an-
deren von den Straßen ausgehenden Immissionen kann nicht geltend gemacht wer-
den. So können gegenüber dem Baulastträger der Bundesstraße B 2 und der Staats-
straße St 2120 keine Ansprüche aus Lärm und sonstigen Emissionen geltend gemacht 
werden“. 
 

 
 

Sachstand zu 10, Ziff. 2.5, 2. und 3.: 
Die Hinweise sind zu beachten. Erschließung über St 2120: 
Weitere Ausführungs- und Detailplanungen sind mit dem Staatlichen Bauamt abzu-
stimmen. Eine Kreuzungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth ist vor 
dem Bau abzuschließen. Die Bau- und Unterhaltungslast des geplanten Geh- und 
Radweges entlang der St 2120 liegt bei der Stadt Creußen. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise und Forderung sind auch bei weiteren Planungen zu be-
achten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungs-
plans liegt nicht vor. In Bezug auf die Reihenfolge von Bauleitplanung und Erschlie-
ßungsplanung, sowie auf Bauwerke, wie einen Lärmschutzwall in der Anbauverbots-
zone erfolgen weitere Abstimmungen. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

11 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Hof vom 21.12.2022; 
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Sachstand zu 11: 
Es wird auf die Stellungnahme vom 05.03.2021 verwiesen. 
 

Stellungnahme vom 05.03.2021, auf die Bezug genommen wird. 
 

 
 

Sachstand zur Stellungnahme vom 05.03.2021: 
Die Stellungnahme vom 05.03.2021 wurde in den Sitzungen des Stadtrates vom 
05.07.2021 und vom 21.02.2022 beschlussmäßig behandelt. 

 

 
 

Sachstand zu 11, Punkt 1.: 
Eine druck- und mengenmäßig ausreichende Wasserversorgung ist durch den Zweck-
verband zur Wasserversorgung Creußener Gruppe zu gewährleisten. Ein vierter Tief-
brunnen ist in der Umsetzung. Erforderliche Genehmigungen und Fachgutachten sind 
einzuholen. Die Hinweise zu den Erd- und Tiefbauarbeiten sind zu beachten und wur-
den im Textteil unter Ziff. 2.12 „Erd- und Tiefbauarbeiten“ eingearbeitet. 
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Sachstand zu 11, Punkt 2.: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind bereits im Textteil enthalten (Ziff. 2.13). 
 

 

 
 

Sachstand zu 11, Punkt 2., Hinweise: 
In den Antragsunterlagen wurde das neue Wohngebiet „Kapellenberg“ bereits erfasst.  
Die Hinweise sind grundsätzlich zu beachten. 
 

 
 

Sachstand zu 11, Punkt 3.: 
Die Hinweise sind zu beachten. Das Landratsamt Bayreuth wurde beteiligt. Der Ab-
gleich mit dem Altlastenkataster am Landratsamt Bayreuth ist somit erfolgt. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind zu beachten und wurden unter anderem in die Hin-
weise des Bebauungsplans eingearbeitet. Sie sind auch im Zuge weiterer Planungen 
zu beachten. Eine ausreichende Leistungsfähigkeit der vorhandenen Kanalisation so-
wie die Dichtigkeit der Kanalisation sind ebenso wie die ausreichende Versorgung mit 
Trinkwasser durch die Stadt Creußen zu gewährleisten. Erforderliche Genehmigungen 
und Fachgutachten sind einzuholen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Fest-
setzungen des Bebauungsplans liegt somit nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
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12 Stellungnahme Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Bayreuth, 

vom 27.12.2022; 
 

 

 
 

Sachstand zu 12: 
Der Hinweis ist bereits im Textteil (2.16) berücksichtigt. 
 

Beschluss: 
Der vorgebrachte Hinweis wurde eingearbeitet. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

13 Stellungnahme Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter, Kulmbach, vom 
19.12.2022; 
 

 

 
 

 
 

Sachstand zu 13: 
Eine Speedpipe-Leerrohrverlegung zum Breitbandausbau ist mittlerweile Standard. 
Angebote verschiedener Anbieter werden im Zuge weiterer Planungen eingeholt. 
 

Stellungnahme vom 19.02.2021, auf die Bezug genommen wird. 
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Sachstand zur Stellungnahme vom 19.02.2021: 
Die Stellungnahme vom 19.02.2021 wurde bereits in den Sitzungen des Stadtrates 
vom 21.02.2022 und vom 05.07.2021 beschlussmäßig behandelt. 
 

 

 
 

Sachstand zur Stellungnahme vom 19.02.2021, 110-kV-Freileitung: 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Bezeichnung „220-kV-Freileitung“ wurde abge-
ändert in „110-kV-Freileitung“. 
 

 
Sachstand zur Stellungnahme vom 19.02.2021, 20-kV-Freileitung: 
Die Hinweise zur 20-kV-Freileitung wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.6 „Baube-
schränkungszonen von Freileitungen“ ergänzt. Die Erdverkabelung soll im Zuge der 
Erschließungsplanung durchgeführt werden. 
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Sachstand zur Stellungnahme vom 19.02.2021, Kabel/Kabelplanungen: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.7 „Kabel / Kabelplanungen“ er-
gänzt. 
 

 
 

Sachstand zur Stellungnahme vom 19.02.2021, Transformatorenstation: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind im Zuge der Erschließungsplanung und -um-
setzung zu berücksichtigen. 
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Sachstand zur Stellungnahme vom 19.02.2021, Gasanlagen/Gasplanungen: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.8 „Gasanlagen / Gasplanungen“ 
ergänzt. 
 

Beschluss: 
Die angesprochenen Belange werden soweit möglich berücksichtigt. Die Bayernwerk 
Netz GmbH ist frühzeitig zu informieren, der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb 
ihrer Anlagen sind zu gewährleisten. Abstimmungen sollen im Zuge weiterer Planun-
gen (Erschließungsplanung …) und deren Umsetzung erfolgen. Es ist bei Bedarf eine 
Fläche für eine Transformatorenstation in der zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Lage 
durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu sichern. Zwischen den vom Stel-
lungnehmenden vertretenen Belangen und der Planung verbleibt ein möglicher Kon-
flikt in Bezug auf die Errichtung eines Lärmschutzwalls an der St 2120. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

14 Stellungnahme Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürn-
berg, vom 12.01.2023; 
 

 
 

 
 

Sachstand zu 14, Telekommunikationsanlagen: 
Im Planbereich und daran angrenzend befinden sich Telekommunikationsanlagen der 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH. Diese Anlagen sind bei der 
Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern; sie dürfen nicht überbaut und vorhan-
dene Überdeckungen nicht verringert werden. 
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Sachstand zu 14, Ausbau/Netzplanung: 
Die Hinweise zum weiteren Ausbau / Netzplanung sind im Zuge der Erschließungspla-
nung zu beachten. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Im Zuge der Erschließungsplanung und 
–ausführung haben weitere Abstimmungen zu erfolgen. Ein Konflikt mit der Bauleitpla-
nung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt insoweit nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

15 Stellungnahme Zweckverband zur Wasserversorgung der „Creußener Gruppe“, 
Creußen, vom 13.01.2023; 
 

 
 

Sachstand zu 15: 
Die Hinweise sind grundsätzlich zu beachten.  
Zur Wasserversorgung: Bei der Erschließungsplanung ist ein Ringschluss an die vor-
handene Fernleitung vorzusehen. 
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Zur Löschwasserversorgung: Falls dies erforderlich wird, sind im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung notwendige zusätzliche Löschwasserbehälter vor Ort vorzusehen. 
 

Stellungnahme Ing.-Büro BaurConsult, Pegnitz, vom 19.01.2022, auf die Bezug ge-
nommen wird. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Beschluss: 
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Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Eine ausreichende Versorgung 
mit Trinkwasser ist durch die Stadt Creußen zu gewährleisten. Die vorgebrachten Be-
lange sind zu beachten. Sie sind auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten. Bei 
der Erschließungsplanung ist ein Ringschluss an die vorhandenen Fernleitungen vor-
zusehen. Bei Bedarf ist ein Drucksteigerungspumpwerk vorzusehen. Ein Konflikt mit 
der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt somit nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

16 Stellungnahme Deutsche Bahn AG, Immobilien, München, vom 13.01.2023; 
 

 

 
 

Sachstand zu 16: 
„Unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hin-
weise (…) bestehen aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Be-
denken“ zum geänderten Planentwurf vom 21.11.2022. Die vorgebrachten Bedingun-
gen/Auflagen und Hinweise sind zu beachten. 
 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 13.02.2023  Seite 29 von 38 
 

 

 
 

Sachstand zu 16, immobilenrechtliche Belange: 
Die Hinweise werden ggf. im Zuge der Erschließungsplanung berücksichtigt. Die Fest-
setzung zu Abstandsflächen sind bereits im Vorentwurf/Entwurf enthalten: „Die Ab-
standsflächen der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten.“ (siehe Planteil, textliche 
Festsetzungen, Ziff. 1.3.2). 
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Sachstand zu 16, infrastrukturelle Belange: 
Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungsplanung soweit möglich berücksich-
tigt. Hinsichtlich der Lärmschutzwand ist zu beachten: Die Ausführungsplanung darf 
nicht im Konflikt stehen mit den benötigten Ausbauflächen und den damit verbundenen 
sicherheitsrelevanten Abstandsflächen. Im Bereich der Bahnanlage wird auf Spiel-
plätze usw. verzichtet. Eine zusätzliche Einfriedung zwischen dem Baugebiet und dem 
öffentlich gewidmeten Feld- und Waldweg auf Bahngelände ist nicht sinnvoll da hier 
bereits die Lärmschutzwand geplant ist. Der Feldweg ist als öffentlicher Feld- und 
Waldweg gewidmet, und liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. 
Seine Funktion als Fuß- (und Rad-) -weg soll unverändert beibehalten werden. Es sind 
keine Photovoltaik- bzw. Solaranlagen auf Flächen entlang der Bahnlinie geplant. Der 
Hinweis ist zu beachten. 
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Sachstand zu 16, Bauausführung/Ingenieurbau: 
Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungsplanung soweit möglich berücksich-
tigt. 
 

 

 
 

Sachstand zu 16, Kabel/Leitungen: 
Die Hinweise sind zu beachten und werden im Zuge der Erschließungsplanung soweit 
möglich berücksichtigt. 
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Sachstand zu 16, Umwelt/allgemeine Hinweise: 
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Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und wurden in den Textteil der Bauleit-
planung übernommen. Gutachten zu erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen, zu Im-
missionen und möglichen Beeinträchtigungen durch Erschütterungen wurden beauf-
tragt, in den Bebauungsplan eingearbeitet und liegen diesem zugrunde.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
nur insofern vor. Der öffentliche Feld- und Waldweg auf Bahngelände (außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans) soll unverändert als Fuß- (und Rad-)-weg 
genutzt werden und wird deshalb nicht mit einem Zaun abgetrennt (die Lärmschutz-
wand funktioniert allerdings in weiten Bereichen als Abtrennung). Hier werden in der 
gemeindlichen Abwägung die in der Stellungnahme vertretenen Belange geringer ge-
wichtet als etwa die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

17 Stellungnahme Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, vom 09.01.2023; 
 

 

 
 

Sachstand zu 17: 
Die Stellungnahme vom 18.01.2022 hat weiterhin Gültigkeit. 
 

Stellungnahme vom 18.01.2022, auf die Bezug genommen wird. 
 

 

 

 

 

 

 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 13.02.2023  Seite 34 von 38 
 

 

 

 
 

Sachverhalt zur Stellungnahme vom 18.01.2022: 
Die Stellungnahme vom 18.01.2022 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 
21.02.2022 mit Beschluss behandelt. Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Text-
teil ergänzt. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und wurden in den Textteil der Bauleit-
planung übernommen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen 
des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

B.  Abwägung Einwendungen und Hinweise von Bürgern und Verbände im Zuge der 
erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung (§§ 3 Abs. 2 und 4a Abs. 3 BauGB); 
 

18 Stellungnahme Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Bayreuth, vom 
04.01.2023; 
 

 

 
 

Sachstand zu 18: 
Es wird auf die Stellungnahme vom 24.02.2021 verwiesen. 
 

Stellungnahme vom 24.02.2021, auf die Bezug genommen wird. 
 

 

 
 

Sachstand zur Stellungnahme vom 24.02.2021: 
Die Stellungnahme vom 24.02.2021 wurde im Stadtrat mit Beschluss vom 05.07.2021 
behandelt. Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen und die teilweise Flächenversie-
gelung sind nicht ausgleichbar.  Die überplante Fläche ist im Wesentlichen im rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) bereits als Wohnbaufläche und nicht als Flä-
chen für die Landwirtschaft dargestellt. Nicht bereits im FNP als Wohnbaufläche dar-
gestellte Restflächen sind als Grünflächen dargestellt und können im Übrigen auf 
Grund der verbleibenden Schlaggrößen nicht wirtschaftlich bewirtschaftet werden. 
 

Beschluss: 
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Die vorgebrachten Hinweise sind grundsätzlich zu beachten. Eine vorrangige Innen-
entwicklung ist gewünscht und soll auch weiterhin von der Verwaltung vorangetrieben 
werden. Ein Konflikt der vertretenen Belange mit der Bauleitplanung bzw. den Festset-
zungen des Bebauungsplans liegt vor in Bezug auf den Verlust landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen. In der gemeindlichen Abwägung werden in diesem Fall Belange wie 
die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als die Beeinträchtigungen der 
Belange Landwirtschaft oder (Klima- /) Naturschutz. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

19 Bürger/ -in 1, Schreiben vom 12.01.2023; 
 

 

 

 
 

Sachstand zu 19 (erneuter Bürgerbeteiligung): 
Zu den betreffenden Einwendungen liegt bereits eine Stellungnahme vom 20.01.2022 
vor. Diese Stellungnahme wurde im Stadtrat am 21.02.2022 mit Beschluss behandelt. 
Beschluss: 
Die Anliegen und vorgebrachten Belange wurden bis zur förmlichen Beteiligung in den 
Festsetzungen, Hinweisen und im Textteil des Bebauungsplans und der Flächennut-
zungsplan-Änderung, sowie der Erschließungsplanung soweit möglich berücksichtigt. 
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans ver-
bleibt. 
1. In Bezug auf die Müllsammelstelle. Hier werden im aktuellen Planungsstand und in 

der gemeindlichen Abwägung die Belange wie gesicherte Entsorgung von Abfällen 
höher gewichtet als die verbleibenden Beeinträchtigungen der in der Stellungnahme 
vertretenen Belange. 
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2. In Bezug auf die gewünschte Änderung der Baugrenze und der Abgrenzung der 

öffentlichen Verkehrsflächen wird eine nochmalige Änderung, sowie ein 
Heranrücken an durch Baumfall gefährdete Bereiche abgelehnt. Die vertretenen 
Belange wurden berücksichtigt, soweit diese bis zur Entwurfsplanung vorgebracht 
wurden. Nach der Entwurfsplanung werden Änderungswünsche nicht mehr berück-
sichtigt. 

 

Ja 16 Nein 0 
 

20 Bürger/-in 2, Schreiben vom 12.01.2023; 
 

 

 
 

Sachstand zu 20 (erneuter Bürgerbeteiligung): 
Im Textteil unter Hinweisen, Ziff. 2.3, wird folgende Textpassage ergänzt: 
„Landwirtschaft. 
Die Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen ist weiterhin unein-
geschränkt möglich. Die bei der Bewirtschaftung nach guter landwirtschaftlicher Praxis 
entstehenden Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen, die auch zu unüblichen Zeiten 
auftreten können, sind in Kauf zu nehmen. Entschädigungsansprüche können nicht 
geltend gemacht werden“. 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und wurden in den Textteil der Bauleit-
planung übernommen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen 
des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 

Ja 16 Nein 0 
 

B.  Fassung Satzungsbeschluss 
 

 Der Stadttrat billigt den qualifizierten Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung All-
gemeines Wohngebiet „KAPELLENBERG“ in Creußen in der Fassung vom 
13.02.2023 unter Berücksichtigung der im Zuge der erneuten Beteiligung nach §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB gefassten Beschlüsse und 
beschließt den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 

 
Ja 16  Nein 0   
 
15. Bauantrag wegen Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage, 

Grundstück Fl.Nr. 64/6 und 64/7, Gemarkung Gottsfeld - hier: vom LRA be-
nötigte zusätzliche Befreiungen; 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Ver-
waltung vom 07.02.2023 und von den abgelichteten Bauantragsunterlagen. Die Befreiungen 
wegen Änderung des Garagenstandortes und Änderung der Garagenzufahrt werden erteilt. 
Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben wird erteilt. 
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Ja 16  Nein 0   
 
16. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
 

• Erster Bürgermeister Dannhäußer gibt das E-Mail eines Bürgers bekannt. Darin geht 
es um die Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Straße „Am Hohen Weg“. Ers-
ter Bürgermeister Dannhäußer erläutert, dass in der Vergangenheit immer wieder auf 
der Zufahrt zur Schule der kommunale Verkehrsüberwachungsdienst eingesetzt 
wurde. Die Ergebnisse ergaben keine übermäßigen Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen. Allerdings, und das wurde auch vom 2. und 3. Bürgermeister dazu ausgeführt, 
sind die abholenden Eltern diejenigen die diese Geschwindigkeitsüberschreitungen 
verursachen. Die Anwohner verhalten sich in der Regel gesetzeskonform. Die Straße 
ist mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 versehen. Man werde 
jetzt über einen Elternbrief versuchen hier an die Vernunft der Eltern zu appellieren. 
Weiterhin wird ein Geschwindigkeitmesstableau regelmäßig aufgestellt. SR´in Bren-
del ergänzte, dass man diesen Elternbrief auch im Mitteilungsblatt abdrucken sollte. 
Weiterhin sollte darauf hingewiesen werden, dass im Kreisel an der Schule Parkver-
bot besteht. Auch der Elternbeirat habe bereits erfolglos versucht auf die abholenden 
Eltern einzuwirken.  

• SR´in Preißinger bittet um Überprüfung des Stadtortes des Geschwindigkeitmesstab-
leaus an der katholischen Kirche. 

• SR Hauenstein teilt mit, dass es an der Zeit sei, ein Geschwindigkeitmesstableau in 
der Schnabelwaider Straße in Lindenhardt anzubringen.  

• SR´in Brendel erkundigt sich nach der Aufstellung des Bushäuschens in Althaidhof. 
Erster Bürgermeister Dannhäußer teilt mit, dass es sich um eine Angelegenheit des 
Schulverbandes handle. Dort sei die Aufstellung geplant.  

• SR´in Brendel erkundigt sich zum Sachstand der Sanierung der Turnhalle. Erster 
Bürgermeister gibt dazu die entsprechenden Informationen. Die Vereine sind ent-
sprechend informiert und die Nutzung ist abgesprochen. Grundsätzlich ist die Sanie-
rung Angelegenheit des Schulverbandes. 

• SR Schmidt fragt nach, ob es nicht sinnvoll sei einen weiteren Smiley zur Verkehrs-
beruhigung anzuschaffen.  

• 3. Bürgermeister Ohlraun teilt mit, dass die in Haidhof gewünschte Überdachung am 
Feuerwehrhaus der gesamten Bevölkerung zugutekommt. Es sollen dort Tische und 
Stühle aufgestellt werden. Die FF Haidhof sei zur Mitarbeit bei der Errichtung bereit.  

• SR`in van de Gabel-Rüppel erkundigt sich nach dem Sachstand der Überarbeitung 
des FNP und der Potentialanalyse für Freiflächenphotovoltaikflächen. 

• SR Raimund teilt mit, dass der Winterdienst des Bauhofes in Altenkünsberg sehr gut 
funktioniert habe. Er sei entsprechend angesprochen worden.  

• SR Raimund bittet um Prüfung, ob die Altenkünsberger Kinder – es werden immer 
mehr – nicht in Altenkünsberg abgeholt werden könnten. Dies sei ausdrücklicher 
Wunsch des Stadtteils. Für den Bus sei es keine Schwierigkeit in Altenkünsberg zu 
wenden.  

• SR´in Stapelfeld fragt nach einem Zeitplan zu Umsetzung des Projektes Kindergarten 
Gärtlein. SR Nols führt dazu aus, dass die Genehmigungsbehörden immer wieder 
völlig konträre Aussagen tätigen und sich nicht an Absprachen halten. Deshalb wird 
das Bauvorhaben immer wieder verzögert.  

• SR´ in Brendel erkundigt sich nach 3 Leuchten in Letten, die ab 22 Uhr nicht funktio-
nieren. Die Angelegenheit wird geprüft.  
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NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
Gegen das Protokoll der Stadtratssitzung vom 23.01.2023 werden bis zum Ende der Sitzung 
keine Einwendungen erhoben. Es gilt somit als genehmigt.  
 
 
Damit sind alle Beratungspunkte der Sitzung behandelt und Erster Bürgermeister Martin 
Dannhäußer schließt die Sitzung.  
 
 
 
 

Martin Dannhäußer   Klaus Baumgärtner 
Erster Bürgermeister   Protokollführer 

 


